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<E. m. ©inen mann pm fjafjnret ma=

cgen? Sjagnrei (im 16. 3g. aus Oîieber«

fadjfcn ins beutfege gekommen) bebeutet

urfpr. „uerfcgnittener gagn, kapaun". Sen
kapaunen fegte man, urn fie kenntlicf) p
macgen, bie abgefcgnittenen fporen in ben

kamm, mo fie fortroucgfen unb eine art
görner bilbeten. Ser (untiicfjtige unb bar«

um) betrogene egemann roirb alfo ,,ka=

paun" gefcgotten (Äluge). Ser oergleicg
roirb ftgon in ber antike angeroenbet.
Aucg im franpfifdjen roirb ber gatte einer

ungetreuen frau als „gegörnt" begeidjnet:
bélier roibber, uerfcgnittener fdjafbock,
cerf gegörnter girfcg, cocu kuk«

kuck. am.
<f. B5elcger fall ift gier anproen«

3ur 77. Aufgabe
An ber Eöfung biefer Aufgabe gaben

ficg aucg äroei Abteilungen ber Bunbes«

bagn«©enera!birektion beteiligt, roorüber
roir uns gerglicg freuen. —

©s ift nicgt unbebingt erforberücg, fti«

liftifcg aber uon Borteil, bie Beftimmung
in groei Säge p gliebern. Als Borfcglag
für ben erften Seil bes ißaragrapgen
gefällt uns befonbers : „3üir bie Ausfer«

tigung bes Abonnements roerben 4 Sage
benötigt." Ober nocg einfacher : „Sas
Abonnement ift 4 Sage im ooraus p
beftellen." (Beibe Borfcgläge ftammen
non ber ©eneralbirektion ber SBB.)
Dîotroenbig ift es roogl, nicgt einfacg non
4 Sagen, fonbern uon „minbeftens4
Sagen" p fprecgen, ba man bas Abon«

nement aucg 10 Sage jum uoraus be«

ftellen kann.

ben: „Sjerr U. gat ber firma 36. gegen«
über fcgabenerfaganfprücge in ber göge uon
fr. 4000.— geltenb gemacgt, ein(en)(em)
betrag, ben bie S. anfcgeinenb als ftark
überfegt betracgtet." Auf ben erften blick

fegeint ber fall uerroorren: 3ft „betrag"
abgängig uon „geltenb gemacgt", fo gat
man „einen" p fegen; ift bas mort gin«

gegen apportion p franken", fo roäre

„einem" p roäglen. Leibes tönt jebocg

unmöglicg, unb roeber „einen" nocg ,,ei«

nem" ift richtig : „'Betrag" ift nämlicg
als fubjekt eines uerkürjten nebenfages

aufpfaffen, ber unuerkür^t giege: „bas
ift ein betrag, ben @s mug alfo
geigen „ein betrag" ober bann „roelcgen

betrag". am.

3m jroeiten Seil roürbe als Berbeffe«

rung genügen: „uon bem ober ben Abon«
nenten". Sas roäre eine nicgt gang kor«

rekte, über bocg geläufige unb bulbbare

„Älammerbilbung". Unter ben uerfegie«

benen roeitern Borfcglägen befürroorten
roir befonbers: „@s ift oor ber Benüt«

png uo m Abonnenten, fofern es für 2

f3erfonen gilt, uon beiben Abonnenten,

p unterfegreiben" (SBB), ober: ,,©s ift
oor ber erften Sagrt uom Abonnenten

(bp), uon ben beiben Abonnenten) p
unterfegreiben" (A. 5).). am.

78. Aufgabe
©ine ag«2Mbung : „3nfolge ber TOcgt«

einuernagmemöglicgkeit ber ©Itern gat
bie Unterfucgung bis fegt nocg keine nä«

gere Aufklärung über bie Art ber fRlje
geben können." Borfcgläge erbeten bis
25. Oktober.
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C. M. Einen mann zum Hahnrei ma-
chen? Hahnrei (im 16. Jh. aus Nieder-
sachsen ins deutsche gekommen) bedeutet

urspr. „verschnittener Hahn, Kapaun". Den

Kapaunen setzte man, um sie kenntlich zu
machen, die abgeschnittenen sparen in den

Kamm, wo sie fortwuchsen und eine art
Hörner bildeten. Der (untüchtige und dar-
um) betrogene ehemann wird also „ka-
paun" gescholten (Kluge). Der vergleich
wird schon in der antike angewendet.
Auch im französischen wird der gatte einer

ungetreuen frau als „gehörnt" bezeichnet:
bélier — widder, verschnittener schafbock,

cerl — gehörnter Hirsch, coeu — kuk-
kuck. am.

H. E. Welcher fall ist hier anzuwen-

Zur 77. Hufgabe
An der Lösung dieser Ausgabe haben

sich auch zwei Abteilungen der Bundes-
bahn-Generaldirektion beteiligt, worüber
wir uns herzlich freuen. —

Es ist nicht unbedingt erforderlich, sti-

listisch aber von Borteil, die Bestimmung
in zwei Sätze zu gliedern. Als Borschlag

für den ersten Teil des Paragraphen
gefällt uns besonders - „Für die Ausser-

tigung des Abonnements werden 4 Tage
benötigt." Oder noch einfacher: „Das
Abonnement ist 4 Tage im voraus zu
bestellen." (Beide Borschläge stammen

von der Generaldirektion der SBB.)
Notwendig ist es wohl, nicht einfach von
4 Tagen, sondern von „mindestens 4

Tagen" zu sprechen, da man das Abon-
nement auch 16 Tage zum voraus be-

stellen kann.

den: „Herr U. hat der firma Zt. gegen-
über schadenersatzansprüche in der höhe von
fr. 4666.— geltend gemacht, ein(en)(em)
betrag, den die S. anscheinend als stark
übersetzt betrachtet." Auf den ersten blick

scheint der fall verworren: Ist „betrag"
abhängig von „geltend gemacht", so hat
man „einen" zu setzen! ist das wort hin-
gegen apposition zu franken", so wäre
„einem" zu wählen. Beides tönt jedoch

unmöglich, und weder „einen" noch „ei-
nein" ist richtig: „Betrag" ist nämlich
als subjekt eines verkürzten Nebensatzes

auszufassen, der unverkürzt hieße: „das
ist ein betrag, den .". Es muß also

heißen „ein betrag" oder dann „welchen

betrag". am.

Im zweiten Teil würde als Berbesse-

rung genügen: „von dem oder den Abon-
nenten". Das wäre eine nicht ganz kor-
rekte, aber doch geläufige und duldbare

„Klammerbildung". Unter den verschie-
denen weitern Borschlägen befürworten
wir besonders: „Es ist vor der Benüt-
zung vom Abonnenten, sofern es für 2

Personen gilt, von beiden Abonnenten,

zu unterschreiben" (SBB), oder: „Es ist

vor der ersten Fahrt vom Abonnenten
(bzw. von den beiden Abonnenten) zu

unterschreiben" (A. H.). am.
78. Hufgabe

Eine ag-Meldung: „Infolge der Nicht-
einvernahmemöglichkeit der Eltern hat
die Untersuchung bis jetzt noch keine nä-
here Aufklärung über die Art der Pilze
geben können." Borschläge erbeten bis
25. Oktober.
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